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Die Aufwertung der städtischen Zentren und die
Steuerung von Einzelhandelsstandorten ist nach wie
vor eine der wichtigsten städtebaulichen Aufgaben.
Gerade aufgrund aktueller Rechtsprechung sind die
Städte und Gemeinden zu schnellem Handeln aufge-
fordert, um dem Ansiedlungsdruck an städtebaulich
unerwünschten Standorten rechtlich begründet be-
gegnen zu können.

Detaillierte Begründung
Das OVG NRW hat in jüngster Zeit in mehreren Urtei-
len Bebauungspläne in Gewerbegebieten für nichtig
erklärt, die nicht ausreichend fundierte Begründun-
gen zur Einschränkung von Einzelhandelsnutzungen
vorsahen. Orientierungshilfen, wie der Einzelhandels-
erlass NRW oder Empfehlungen der Bezirksregierun-
gen, reichen für einen Ausschluss nicht aus, weil Ge-
meinden bei Vorliegen besonderer städtebaulicher
Gründe andere als die dort aufgelisteten Sortimente
als zentren- und nahversorgungsrelevant einstufen
können. Daraus ergibt sich, dass die Gemeinden ihre
einschränkenden planungsrechtlichen Festsetzungen
jeweils ortsspezifisch und einzelfallbezogen nachvoll-
ziehbar begründen müssen (z. B. Urteil des OVG NRW
vom 22. April 2004 – 7aD 142/02.NE). Als Grundlage
können insbesondere aktuelle, detaillierte und fun-
dierte Einzelhandelsuntersuchungen herangezogen
werden, die auch die  ortsspezifische Relevanz der je-
weiligen Einzelhandelssortimente begründen (VGH
Baden-Württemberg Urteil vom 5. November 2004 –
8 S 1076/04).

Situationsanalyse Burscheid
Die Stadt Burscheid hat auf Grundlage dieser Recht-
sprechung zeitnah reagiert und Stadt- und Regional-
planung Dr. Jansen GmbH beauftragt, ein entspre-
chendes Einzelhandelsgutachten zu erarbeiten.
Burscheid weist eine zweipolige Stadtstruktur auf. In
der Kernstadt mit dem Hauptgeschäftszentrum lebt
knapp die Hälfte der fast 20.000 Einwohner, im östli-
chen Stadtgebiet liegt das funktional wie siedlungs-
strukturell weniger ausgeprägte Nebenzentrum Hilgen.
Beide Zentren, insbesondere das Nebenzentrum, haben
mit Strukturproblemen zu kämpfen. Der Branchenmix
ist in vielen Teilen nicht mehr attraktiv genug, um aus-
reichend Kunden in die Innenstadt zu ziehen; in Rand-
bereichen ist bereits eine auffällig hohe Leerstandsrate
festzustellen. Auch die Gestaltung des öffentlichen
Raums ist in Teilen erneuerungsbedürftig.
An mehreren Standorten im Burscheider Stadtgebiet
existiert großflächiger Einzelhandel an nicht inte-
grierten Standorten, der einerseits die regionale Be-
deutung Burscheids steigert, andererseits aber den
traditionellen Einzelhandel in den Geschäftszentren
unter enormen Wettbewerbsdruck setzt.
Die Verkaufsflächenausstattung ist insgesamt gut, aber
nicht alle Ortslagen verfügen über ein adäquates Nah-
versorgungsangebot in fußläufiger Erreichbarkeit. Die
Unterversorgung der meisten peripheren Bereiche wird
unter Berücksichtigung der allgemeinen Einzelhandels-
entwicklung und der stadtstrukturellen Gegebenheiten
kaum zu verbessern sein. Diese Entwicklung teilt Bur-
scheid mit vielen anderen Städten dieser Größenord-
nung. Die zukünftige Einzelhandelsentwicklung und
Verbesserung der Versorgungssituation muss sich in
diesen Fällen schwerpunktmäßig auf die bestehenden
Zentren konzentrieren. Durch neue Frequenzbringer
profitiert dort auch der vorhandene Einzelhandel.

Festlegung von zentren- und nahver-
sorgungsrelevanten Sortimenten und zen-
trenrelevanten Dienstleistungen
Von großer Bedeutung für die künftige räumliche Ent-
wicklung des Einzelhandels ist die ortsspezifische
Festlegung zentren- und nahversorgungsrelevanter
Sortimente durch eine „Burscheider Liste“. Dazu wur-

Städtebauliche Steuerung von
Einzelhandelsstandorten
Neue Anforderungen durch die aktuelle Rechtsprechung 
Das Beispiel Burscheid
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Die planungsrechtliche Steuerung von Einzel-
handelsentwicklungen bedarf aufgrund aktuel-
ler Gerichtsurteile fundierter und ortsspezifi-
scher Begründungen. Die Stadt Burscheid hat
schnell gehandelt und diesen Weg bereits 
beschritten.
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den alle in Burscheid vorhandenen und zukünftig
möglichen Sortimentsgruppen hinsichtlich ihrer In-
nenstadtrelevanz geprüft. Hierbei wurden entspre-
chend den örtlichen Gegebenheiten (stadträumliche
Verteilung, Direktvermarktung, örtliche Einzelhandel-
sentwicklung etc.) sinnvolle Anpassungen gegenüber
dem Einzelhandelserlass NRW sowie gegenüber der
„Kölner Liste“ der Bezirksregierung vorgenommen.
Daneben wurden auch frequenzstarke und die Innen-
stadt vitalisierende Dienstleistungen (z. B. Ärzte, Ban-
ken, Reisebüros) als zentrenrelevant festgelegt.

Räumliche Abgrenzung der 
Geschäftszentren
Weitere Voraussetzung für die planungsrechtliche
Steuerung ist die räumliche Abgrenzung von zentra-
len Bereichen. Um zukünftig ausreichend Entwick-
lungsspielraum zu gewährleisten, wurden neben dem
heutigen Zentrum mögliche Entwicklungsflächen ein-
bezogen.

Beschränkung von Einzelhandels- und
Dienstleistungsnutzungen ausserhalb der
Zentren
Neben diesen beiden zentralen Voraussetzungen sind
planungsrechtliche Anpassungen notwendig, um die
städtebauliche Steuerung der Einzelhandelsentwick-
lung zu unterstützen. Insbesondere in Gewerbe- und
Industriegebieten sollten bei gegebenem Entwick-
lungsdruck die als zentren- und nahversorgungsrele-
vant festgelegten Einzelhandelssortimente sowie
zentrenrelevante Dienstleistungen ausgeschlossen
werden, um städtebaulich ungewollten Entwicklun-
gen vorzubeugen. In Burscheid sind daher bereits
zwei große Bebauungspläne im Bauleitplan-Ände-
rungsverfahren.

Weitere planungsrechtliche Empfehlungen
Wichtig ist aber auch, den Kommunen und groß-
flächigen Einzelhandelsanbietern eine Perspektive für
Ansiedlungsvorhaben anzubieten. Gerade in den ab-
gegrenzten Geschäftsbereichen können auch groß-
flächige Anbieter, z. B. aus dem Lebensmittelbereich,
unproblematisch angesiedelt werden. Mit der Festset-
zung von Sondergebieten sowie der Begrenzung der
zentrenrelevanten Randsortimente bei atypischen
großflächigen Handelsbetrieben außerhalb der Zen-
tren erhalten auch die „Großen“ Planungs- und Inves-
titionssicherheit.

Massnahmen zur städtebaulichen und 
handelswirtschaftlichen Aufwertung
Alle planungsrechtlichen Maßnahmen führen nur
dann zum Erfolg, wenn gleichzeitig der Einzelhandel
und die Stadt Investitionen in den Standort vorneh-
men. Daher wurden auch handelswirtschaftliche und
städtebauliche Aufwertungsmaßnahmen erarbeitet.
Diese umfassen sowohl Handlungsvorschläge zur
Aufwertung des öffentlichen Raums als auch Lö-
sungsansätze für die bestehende Leerstandsproble-
matik.

Gut gerüstet für die Zukunft
Die Stadt Burscheid verfügt nun über eine fundierte
Entscheidungsgrundlage, um zukünftig konsequent
und rechtlich nachvollziehbar die städtebauliche Steue-
rung ihrer Einzelhandelsstandorte durchzuführen. Auch
für Investoren und Einzelhandelsbetreiber geben insbe-
sondere die verabschiedete „Burscheider Liste“ und die
räumliche Abgrenzung der relevanten zentralen Berei-
che Klarheit über Entwicklungsmöglichkeiten. Dabei
bedeutet eine solche städtische Selbstbindung jedoch
keine starre Genehmigungspraxis – vielmehr kann die
Stadt Burscheid nun unter Bezug auf das erarbeitete
Einzelhandelsgutachten transparent und konsequent
Einzelfallentscheidungen zu Gunsten ihrer Zentren
treffen.

Dipl.-Ing. Wolfgang Schindel, Stadt- und Regionalplanung 
Dr. Jansen GmbH 
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Monitoring in der 
Bebauungsplanung 
Beispiele aus der Landeshauptstadt Düsseldorf

Die Novelle des Baugesetzbuchs enthält die neue Vor-
gabe, die erheblichen Umweltauswirkungen von Be-
bauungs- und Flächennutzungsplänen zu überwachen.
Die Kommunen sollen dadurch Erkenntnisse für zukünf-
tige Planungen erhalten und in die Lage versetzt wer-
den, bei Missständen Abhilfemaßnahmen zu veranlas-
sen. Die Einführung dieses „Monitorings“ stellt die
betroffenen Behörden vor nicht unerhebliche Probleme.
Die Vorgaben sind sehr unbestimmt formuliert und die
Situation der kommunalen Finanzen lässt keinerlei per-
sonelle oder monetäre Spielräume zu.

Neuregelung als Herausforderung sehen
Aufgabe der Mitarbeiter der (umwelt-) planenden
Verwaltung sollte es trotz der schwierigen Rahmen-
bedingungen sein, den betroffenen Fachbehörden
den positiven Effekt der Neuregelung für den Um-
weltschutz zu verdeutlichen und ihre Maßnahmen
nicht auf das unumgängliche „Abarbeiten“ der Vorga-
ben zu reduzieren.
Erstmalig werden die mittel- und langfristigen Um-
weltauswirkungen von Planungen systematisch be-
obachtet und können als Lernhilfe für zukünftige Vor-
haben herangezogen werden. Auch die unvorher-
gesehenen Wirkungen sollen zukünftig erkannt wer-
den, um eine Beurteilung zu ermöglichen, ob solche
ungewollten Planfolgen in weiteren Bebauungsplä-
nen vermieden werden können. Davon werden so-
wohl Umwelt als auch Städtebau langfristig profitie-
ren.

Eingrenzen des Monitorings
Worin besteht die Abgrenzung zu der aus bauauf-
sichtlichen Zusammenhängen bekannten Vollzugs-
kontrolle? Hier haben die Begründung des Gesetzge-
bers und die Diskussion auf Fachtagungen einige
Hinweise gegeben. Im Gegensatz zur Vollzugskontrol-
le, deren Überwachung in erster Linie auf die festset-
zungskonforme Umsetzung der Planung ausgerichtet
ist, dient die Beobachtung im Rahmen des Monito-
rings dem Erkenntnisgewinn für zukünftige Pla-
nungsprozesse. So kann ein festsetzungskonformes,
also ordnungsgemäß realisiertes Bauvorhaben durch
die Vollzugskontrolle ein hervorragendes Zeugnis
ausgestellt bekommen, während ihm gleichzeitig im
Jahre später folgenden Monitoring eine größere An-
zahl erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen
nachgewiesen werden, da sich beispielsweise die Ver-
kehrsströme verlagert haben, die Lärmbelastung
durch eine neue Gewerbeansiedlung im Umfeld des
Plangebiets tatsächlich viel höher ist als prognosti-
ziert, die Tiefgaragenbegrünung oberirdischen Park-
plätzen weichen musste oder die Ausgleichsfläche
immer noch nicht realisiert wurde.
Im Ergebnis bedeutet dies für die Düsseldorfer Um-
setzung, dass im Einzelfall festgelegt wird, welches
die erheblichen und damit zu überwachenden Um-
weltauswirkungen im Bebauungsplan sein werden.
Ergänzt werden diese Festlegungen durch die Ermitt-
lung der unvorhergesehenen Auswirkungen anhand
einer Ortskontrolle und einer Abfrage der Beschwer-
dedatenbanken bei dem Staatlichen und kommuna-
len Umweltamt.

Erhebliche Umweltauswirkungen
erkennen
Die Schlüsselrolle bei der Ermittlung der erheblichen
Umweltauswirkungen liegt bei den im Planverfahren
beteiligten Fachbehörden. Der derzeit noch vorhandene
Mangel an Rückkopplung zwischen planenden und voll-
ziehenden Behörden, welche Umweltauswirkungen ei-
ne Planung bei der Realisierung tatsächlich mit sich ge-
bracht hat, wird zukünftig durch neu zu knüpfende
Informations-Netzwerke behoben werden.
Nur in den Fachbehörden, wie zum Beispiel den Wasser-,
Abfall- und Landschaftsbehörden, können Grenzwertü-
berschreitungen in den Bereichen Lärm oder Luft, Vor-

Seit Sommer letzten Jahres sind die Kommunen
verpflichtet, die Auswirkungen der Realisierung
städtebaulicher Planungen auf die Umwelt zu
überwachen. Die Umsetzung dieser Vorgaben in
die Praxis stellt die Städte und Gemeinden der-
zeit vor eine Vielzahl von Fragestellungen. Im
Folgenden werden mögliche Antworten und der
Sachstand in Düsseldorf vorgestellt.
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fälle an Gewässern oder die Realisierung von Aus-
gleichsmaßnahmen ermittelt und bewertet werden. Bei
den bekannten finanziellen und personellen Restriktio-
nen gilt es, vorhandene Instrumentarien und Daten zu
nutzen und sinnvoll zu interpretieren, um den zusätzli-
chen Aufwand für das Monitoring in vertretbaren Gren-
zen zu halten. Verpflichtungen zur Beobachtung der
Umwelt bestehen heute beispielsweise schon im Bun-
desnaturschutz-,Wasserhaushalts- und Bundesimmissi-
onsschutzgesetz. Die geeignete Nutzung dieser schutz-
gutbezogenen Beobachtungen wird in Düsseldorf
derzeit mit den einzelnen Fachbehörden diskutiert und
für die Zukunft definiert.

Zeithorizont für die Beobachtungen
Das Monitoring ist erst nach Realisierung zumindest
einiger Teilvorhaben des Bebauungsplans sinnvoll.
Die eigentliche Bautätigkeit ist wohl eher über die
übrigen fachgesetzlichen Instrumentarien zu kontrol-
lieren und obliegt in erster Linie den unteren Voll-
zugsbehörden. Um die Anzahl der in Beobachtung be-
findlichen Pläne überschaubar zu halten, wurde in
Düsseldorf ein Überwachungsintervall von fünf Jah-
ren eingeführt. Stichtag für den Beginn des Fünfjah-
res-Intervalls ist dabei der letzte Tag der öffentlichen
Auslegung eines Plans, weil danach unter Umständen
bereits erste Bauaktivitäten einsetzen können. Das
Ende wird in der Regel fünf Jahre nach Realisierung
des letzten Vorhabens eines Plans sein, wenn nicht im
Einzelfall ein früheres Abbrechen der Beobachtung
sinnvoll erscheint.

Was bewirken die Erkenntnisse 
des Monitorings?
Wie eingangs dargestellt sollen die Behörden in die
Lage versetzt werden, Abhilfemaßnahmen zu ergrei-
fen. Es gibt also keinen unmittelbaren Katalog an ein-
zuleitenden Maßnahmen, zu verhängenden Bußgel-
dern oder eine Verpflichtung, einen Bebauungsplan
zu überarbeiten. Das ist auch richtig so, denn die
Bandbreite denkbarer Monitoring-Ergebnisse macht
eine abschließende Aufzählung  zu ziehender Konse-
quenzen unmöglich.
Viele Folgen werden sich aus fachgesetzlichen Rege-
lungen ergeben. In den jeweiligen Gesetzen gibt es
eine Vielzahl von Möglichkeiten, Verursacher von
Störungen zu angemessenerem Handeln zu bringen
bzw. nicht vollzogene Auflagen einzufordern.
Die Änderung des Plans selbst wird vermutlich eher
die Ausnahme sein, ist aber in besonderen Fällen
nicht auszuschließen. Ebenso können Auswirkungen
auf die Beurteilung nach § 15 BauNVO (Allgemeine
Voraussetzungen für die Zulässigkeit baulicher Anla-
gen) nicht ausgeschlossen werden. Der Fokus wird
aber insgesamt auf der Qualitätssteigerung zukünfti-
ger Planungen liegen.

Beispiele
Die folgenden Beispiele stammen aus einer ersten
Sammlung von Fachstellungnahmen für Monitoring-
Festlegung in Umweltberichten. Danach sind folgen-
de Maßnahmen fünf Jahre nach der öffentlichen Aus-
legung durchzuführen:
ò Die Prognosen des Verkehrslärmgutachtens sind

mit den zukünftig aktuellen Straßenlärmkartierun-
gen zu vergleichen und eventuell auftretende Diffe-
renzen aufzuzeigen.

ò Unvorhergesehene Umweltauswirkungen sind über
eine Abfrage der Beschwerdedatenbanken des Staat-
lichen und des kommunalen Umweltamts zu ermit-
teln.

ò Auffälligkeiten in den Bereichen Lufthygiene und
Grundwassergüte werden über die stadtweite kon-
tinuierliche Umweltüberwachung beobachtet und
müssen aufgrund ihrer i. d. R. großflächigen Aus-
dehnung im vorliegenden B-Plan nicht einem eige-
nen Monitoring unterliegen.

ò Unvorhergesehene erhebliche Umweltauswirkung-
en können im Rahmen der regelmäßigen Grundwas-
serüberwachung (Grundwasserstände und Grund-
wassergüte) des Brunnens 00159 und weiterer Klein-
pegel in diesem Gebiet überprüft werden. Dies sollte
nach fünf Jahren erstmalig erfolgen.

ò Durchführung und Zustand von Ausgleichs- und Er-
satzmaßnahmen sind zu überwachen und zu bewer-
ten.

ò Ausgehend von der angesprochenen Bestandsauf-
nahme der Art und des Grads der Nutzungsmi-
schung im WB-Gebiet sollte in zehn Jahren über-
prüft werden, ob die zwischenzeitlich zugelassenen
gewerblichen Nutzungen und Anlagen mit ihren
tatsächlichen Lärmemissionen mit der Wohnnut-
zung vereinbar sind.

Resümee
Die Neuregelung bietet Chancen für die Qualitäts-
steigerung städtebaulicher Planungen. Die Durch-
führung wird bei geeigneter Nutzung vorhandener
fachlicher Überwachungsroutinen einen vertretbaren
Aufwand für die Städte und Gemeinden mit sich brin-
gen. Es wird jedoch aller Voraussicht nach noch einige
Zeit in Anspruch nehmen, bis alle Kommunen ange-
messene Konzepte für die Beobachtung der Umwelt-
auswirkungen ihrer Bebauungspläne aufgestellt ha-
ben werden. Düsseldorf ist dabei auf einem guten
Weg.

Klaus von Zahn, Umweltamt, Stadtverwaltung
Landeshauptstadt Düsseldorf
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Bis 2020: Von 130 auf 30!
Die wachsende Flächeninanspruchnahme für Sied-
lungen und Verkehr ist ein chronisches Umweltpro-
blem. Auch wenn in den letzten drei Jahren eine Ver-
langsamung des „Verbrauchs“ von 130 ha pro Tag im
Jahr 2000 auf ca. 93 ha pro Tag im Jahr 2003 eingetre-
ten ist, so ist dies doch immer noch weit von dem
Handlungsziel entfernt, bis zum Jahr 2020 das
Wachstum kontinuierlich auf 30 ha pro Tag zu verrin-
gern.
Die Neuansiedlung von Nutzungen sollte deshalb
vorrangig durch die Wiedernutzung innerörtlicher
Brachflächen erfolgen und in der Gesamtbilanz sollte
für jede unvermeidbare Neuinanspruchnahme von
Flächen auf der grünen Wiese in gleichem Umfang
Fläche entsiedelt, entsiegelt und renaturiert werden.
Für das Ziel, die Flächenneuinanspruchnahme durch
Siedlungen und Verkehr künftig deutlich zu verrin-
gern, gibt es nicht nur gute Gründe des Umwelt- und
Naturschutzes, dafür sprechen auch handfeste öko-
nomische und soziale Gründe.
Die folgenden Aussagen zur Flächennutzung und Re-
duzierung der Flächeninanspruchnahme für Siedlun-
gen und Verkehr sollen zur Diskussion anregen. Sie
sollen prüfen helfen, ob der interkommunale Wettbe-
werb um Einnahmequellen und die Art und Weise,
wie in Deutschland zur Zeit die Gelder zur Wirt-
schaftsförderung eingesetzt werden, den Standort
Deutschland auf Dauer nachhaltig – d. h. in wirt-
schaftlicher, ökologischer und sozialer Weise – stär-
ken. Schließlich ist nach der Aufgabe und der Rolle
der räumlichen Planung zu fragen.

Neue Gewerbeflächen = neue Betriebe?
Als wichtiger Standortfaktor für die Ansiedlung ge-
werblicher Einrichtungen galt bislang neben einer gu-
ten Verkehrsanbindung auch die Verfügbarkeit preis-
werter, gewerblicher Flächen. In der Hoffnung auf die
Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe und neuer Arbeits-
plätze haben viele Kommunen – oft unterstützt durch
Fördergelder des Landes, des Bundes und der EU, also
mit Steuergeldern – großzügig Gewerbeflächen ausge-
wiesen. Das Ergebnis war allerdings oft zweifelhaft. Bei-
spielsweise geriet häufig die Nutzbarmachung brach
gefallener Gewebeflächen ins Stocken. Weitere gewerb-
liche Flächen fielen brach, weil Gewerbebetriebe aus
Ortszentren an die Peripherie und aus Kernstädten ins
Umland abwanderten. Bundesweit wächst der Bestand
an Brachflächen mit etwa 10 ha pro Tag bei nachgewie-
senen Brachflächenreserven von mindestens 140.000
ha. Investitionen in neue Gewerbeflächen führen also in
der Gesamtbilanz meist nur zu Betriebsverlagerungen
innerhalb oder zwischen Kommunen einer Region und
nur zu einem geringen Teil zur Ansiedlung von neuem
Gewerbe.

Investitionen in den Bestand 
Wie die bisherige Entwicklung zeigt, führt die Auswei-
sung neuer Wohn- und Gewerbeflächen sowie sonsti-
ger Infrastruktur nicht zwangsläufig zu mehr Wachs-
tum und Wohlstand. Überhöhte Infrastrukturkosten
durch übertriebene Erschließung neuen Baulands, eine
Überdimensionierung von Erschließungsanlagen (bei-
spielsweise Abwasseranlagen) oder die geringe räumli-
che Mobilität und finanzielle Flexibilität der Arbeitskräf-
te, die sich an ein Eigenheim gebunden haben, können
sich auch als Wachstumshemmnis herausstellen. In Zei-
ten, wo Löhne wegen des globalen Wettbewerbs auch
sinken können, sind die hohen fixen Belastungen der
Arbeitnehmer durch Zins und Tilgung auch ein massives
soziales Risiko. Öffentliche Gelder sollten deshalb künf-
tig nur gezielt und wohldosiert in neue Infrastruktur,
Wohnungsbau oder Eigenheimförderung fließen. Bes-
ser angelegt sind die Gelder für Ertüchtigung und Pfle-
ge des bereits Vorhandenen. Beispielsweise kann die
Qualität des Gebäudebestands im Hinblick auf Energie-
effizienz erhöht und das Wohnumfeld attraktiver ge-
staltet werden.

Flächeninanspruchnahme 
und Infrastrukturnutzung
Anforderungen an die Planung der Kommunen, Regionen und Bundesländer

Bis 2020 soll der „Flächenverbrauch“ auf 30 ha
pro Tag verringert werden. Von diesem Ziel sind
wir noch weit entfernt. Eine Studie des Umwelt-
bundesamts analysiert die Gründe und macht
Vorschläge für eine Trendwende.



Nachteile für die Regionen
Der Wettbewerb zwischen Kommunen einer Region um
Gewerbesteuern, Einwohner und Arbeitsplätze ist auf
Dauer für alle kontraproduktiv. Die Kernstädte als Visi-
tenkarten und Aushängeschilder der Region verlieren
an Attraktivität und mit zunehmender Finanznot die
Fähigkeit, die zentralen kulturellen und sozialen Dienst-
leistungen zu erbringen, die allen Menschen in einer Re-
gion zugute kommen und die einen Teil der Lebensqua-
lität ausmachen. Auch Umlandgemeinden verlieren
durch die zunehmende Zersiedelung der Freiräume an
Attraktivität. In der Gesamtbilanz wird die Region durch
mangelhafte Koordination und Kooperation in ihrer
Wettbewerbsposition als Wirtschaftsstandort gegenü-
ber anderen Regionen geschwächt.

Regionale Aufgabenteilung
Standortentscheidungen von Unternehmen sowie der
Privathaushalte, die nicht mehr an einen Arbeitsort ge-
bunden sind – beispielsweise Rentner oder bestimmte
IT-Berufe – werden nicht nur zugunsten oder gegen ein-
zelne Kommunen getroffen. Sie beziehen das gesamte
regionale Umfeld mit seinen harten und weichen
Standortfaktoren ein. Es ist deshalb in Zukunft notwen-
dig, dass Kommunen einer Region kooperieren und ge-
meinsam an der Entwicklung der Standortqualitäten
ihrer Region arbeiten. Dazu gehört eine klare Aufgaben-
verteilung sowie ein verbesserter Finanzausgleich zu-
gunsten der Kommunen, die für andere Leistungen er-
bringen, und zulasten der Kommunen, die von
Leistungen anderer profitieren. Eine klare Prioritäten-
setzung der künftigen Förderung wirtschaftsnaher In-
frastruktur und – sofern erforderlich – des Wohnungs-
baus durch die öffentliche Hand sind ebenfalls
notwendig. Die Kommunen sind gefordert, sich an re-
gionalen Abstimmungsprozessen konstruktiv zu beteili-
gen.

Eine Aufgabe für die Raumordnung
Es ist ureigenste Aufgabe der Raumordnung und Lan-
desplanung, die notwendigen regionalen Kooperatio-

nen voranzutreiben. Dies geschieht derzeit nur unzurei-
chend. In vielen Bundesländern besteht die Tendenz,
aus kurzsichtiger Gefälligkeit gegenüber den Bürger-
meistern unter der Überschrift „Deregulierung und Ver-
waltungsvereinfachung“ übergeordnete Planungsebe-
nen abzubauen. Die Ineffizienz bei der Allokation
öffentlicher Mittel und der Nutzung der Infrastruktur
wird dabei augenzwinkernd in Kauf genommen. Hier
sei die ketzerische Frage erlaubt, wozu die Bundesrepu-
blik Deutschland die kostspielige Verwaltungsebene der
Länder braucht, wenn diese ihre Aufgaben ohnehin
nicht erledigt.

Spaß beiseite, angesichts der strukturellen und fiska-
lischen Probleme, mit denen Deutschland derzeit
kämpft, wäre es sehr zu begrüßen, wenn die Länder
künftig nicht nur Zuständigkeiten reklamierten, son-
dern ihre Aufgaben – insbesondere hinsichtlich der
Raumordnung und regionalen Koordination – auch
verantwortungsvoll ausfüllten.

Gertrude Penn-Bressel, Umweltbundesamt, Fachgebiet
Raumbezogene Umweltplanung
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Mehr Informationen zum Thema:

Flächenverbrauch, ein Umweltproblem mit wirtschaft-
lichen Folgen; Presseinformation und Presse-Hinter-
grundpapier des Umweltbundesamtes; Berlin 2004;
http://umweltbundesamt.de/ uba-info-
presse/2004/pd04-061.htm und http://www.umwelt-
daten.de/uba-info-presse/hintergrund/flaechenver-
brauch.pdf

Reduzierung der Flächeninanspruchnahme durch 
Siedlungen und Verkehr – Materialienband;
Gertrude Penn-Bressel (Federführung), Almut Jehring,
et.al.; UBA-Texte 90/03; Berlin 2004; http://www.um-
weltbundesamt.org/ fpdf-l/2587.pdf

Mehr Wert für Fläche: Das „Ziel 30 ha“ für die Nachhal-
tigkeit in Stadt und Land – Empfehlungen des Rates für
Nachhaltige Entwicklung an die Bundesregierung;
http://www.nachhaltigkeitsrat.de/service/download/
publikationen/broschueren/Broschuere_Flaechenemp-
fehlung.pdf

Internetseite www.flaechennutzung.nrw.de mit Anga-
ben zur Entwicklung des Flächenverbrauchs in Nord-
rhein-Westfalen anhand flächendeckender Satellitenbil-
der aus den Jahren 1975, 1984 und 2001. Entsprechende
Luftbilder und quantitative Angaben für alle Gemein-
den und Regionen.

Ein nicht ganz ernst
gemeinter Vorschlag
zum Flächenausgleich:
Das begrünte Auto-
dach!
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Die Immobilien- und Standortgemeinschaft Graf-Adolf-Straße
in der Landeshauptstadt Düsseldorf beginnt ihre Arbeit. Am 28.
Januar 2005 wurde eine „Gründungsversammlung“ durchge-
führt und der Entwurf eines Maßnahmenprogramms diskutiert

(abrufbar unter http://www.stadtplanung-dr-jansen.de/index.
php?id=123). Die ISG Graf-Adolf-Straße gehört zu den Modell-
städten in Nordrhein-Westfalen und wird im Auftrag des Forum
Stadt-Marketing Düsseldorf e. V. durch unser Büro betreut.
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Die im angelsächsischen Sprachraum als „Business Improve-
ment Districts“ bekannten Initiativen zur Aufwertung inner-
städtischer Quartiere finden jetzt unter ganz verschiedenen
Bezeichnungen und mit unterschiedlichen Ansätzen ihren
Weg in die Praxis in Deutschland.
Business Improvement Districts in den USA, Kanada oder in
Großbritannien beruhen auf einer Pflichtmitgliedschaft. Einigt
sich ein Quartier auf die Einrichtung eines solchen BID, dann
müssen alle – je nach Modell Eigentümer oder Mieter – auch fi-
nanziell dazu beitragen. In der Bundesrepublik gibt es im Mo-
ment zwei Ansätze: In Hamburg setzt man  auf Pflichtmitglied-
schaft, in Nordrhein-Westfalen und in Bayern auf freiwillige
Teilnahme.

Gesetz in Hamburg in Kraft
In Hamburg ist das „Gesetz zur Stärkung der Einzelhandels- und
Dienstleistungszentren“ am 1. Januar 2005 in Kraft getreten
(HmbGVBl. 2004, S. 525). In bestimmten Bereichen – in Ham-
burg als Innovationsbereich bezeichnet – wird damit für Gewer-
betreibende und Grundstückseigentümer die Möglichkeit ver-
bessert, gemeinsam Maßnahmen zur Verbesserung der
Situation ihres Standorts durchzuführen. Die damit verbunde-
nen Aufwendungen werden durch einen obligatorischen finan-
ziellen Beitrag der Grundstückseigentümer aufgebracht. Das
Gesetz sieht einen intensiven Beteiligungs- und Kommunika-
tionsprozess sowie einen Minderheitenschutz vor. Die Laufzeit
der Innovationsbereiche ist auf maximal fünf Jahre begrenzt.
Bereits seit längerem arbeiten die Grundstückseigentümer
des Neuen Walls an entsprechenden Planungen. In Bergedorf
hat sich eine Initiative zur Aufwertung des Standorts Sach-
sentor gebildet.

Entwurf Standortgemeinschaftsgesetz in Berlin
In Berlin hat die Fraktion der CDU am 3. November 2004 den
Antrag für ein „Gesetz zur Gründung und zu den Aufgaben
einer Standortgemeinschaft – Standortgemeinschaftsgesetz
(StandOGemG)“, Drucksache 15/3345 eingebracht.
Auch hier sind ein intensiver Beteiligungsprozess und ein Min-
derheitenschutz vorgesehen. Obligatorisch abgabenpflichtig
sollen Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende und Freibe-
rufler sein.
In der Diskussion zur 1. Lesung am 11. November 2004 wurde
deutlich, dass der Gesetzentwurf von allen anderen Fraktionen
entweder abgelehnt oder sehr skeptisch gesehen wird. Dabei
wird insbesondere eine „Überbürokratisierung“ befürchtet.

Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG)
in NRW
Auf Freiwilligkeit setzt das Modell in Nordrhein-Westfalen. In
bis zu 20 Modellstädten soll das neue Instrument mit Förde-
rung des Landes, aber mit finanzieller Beteiligung der jeweili-
gen Städte und der Privaten im Gebiet erprobt werden. Pflicht-
beiträge wird es in den Modellprojekten nicht geben.
Informationen zu den ISG-Modellprojekten in Nordrhein-West-
falen gibt es auf der Webseite des Landesbüros Stadtmarke-
ting www.stadtmarketing-nrw.de.

Dieter Wagner, Stadt- und Regionalplanung Dr. Paul G. Jansen GmbH 
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Neues vom BID

Immobilien- und Standortgemeinschaft Graf-Adolf-Straße

 


